
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Mein Name ist Ha
gemann, CDU-Fraktion. Ich habe um das Wort gebeten für eine 
persönliche Erklärung zu diesem Tagesordnungspunkt. Ich fin
de das hier praktizierte Verfahren - wie viele andere wahr
scheinlich auch - abscheulich. Ich verteidige niemanden, der 
schuldig geworden ist. Wir haben uns zu der Bewältigung dieses 
Problemes zu viel Zeit gelassen. Aber nun soll es so sehr schnell 
gehen.

(Unruhe im Saal)

Wenn diese Namensliste nur eine haltlose Behauptung enthält 
- ich erinnere an die Beschuldigungen, die gegen Herrn Minister 
Eppelmann erhoben worden sind -, dann ist der Schaden 
menschlich nicht wiedergutzumachen.

(Zurufe)

Ich gebe zu bedenken, daß diese Namensliste für die Betroffe
nen eine Vorverurteilung ist. Sie sind für alle Zeit stigmatisiert, 
und sie haben hier leider nicht die Gelegenheit einer sofortigen 
Gegendarstellung. Ich gebe das zu bedenken.

(Unruhe im Saal)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Darf ich Sie bitte mal unterbrechen. Ich habe dabei jetzt ein
__roblem. Ich dachte, es kommt eine persönliche Erklärung. Dies

ist klar ein Diskussionsbeitrag zur Sache.

(Beifall)

Ich verspreche Ihnen, den können Sie noch geben. Aber viel
leicht dann, wenn wir in der Verhandlung weiter fortgefahren 
sind. Das würde ich jedenfalls besser finden.

(Beifall)

Sie sind gleich am Ende? - Dann hören wir uns das noch an.

Hagemann (CDU/DA):

Ich sehe einen Indizienprozeß, der ohnehin die schwächste 
Form der Prozeßführung ist und die Gefahr der Fehlverurtei
lung in sich birgt. Wir wollen nicht verkennen, daß hier leicht die 
Situation einer Pogromstimmung aufkommt. - Danke schön.

(Beifall bei CDU/DA)

_irtellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Meine Bitte war, daß jetzt zunächst einmal der Verfassungs
ausschuß seine Meinung vorträgt. Wenn ich das richtig mitbe
kommen habe, wird der Abgeordnete Schröder...

(Schröder, SPD: Der Vorsitzende Becker...)

Bitte schön, der Abgeordnete Becker hat das Wort.

Becker, Berichterstatter des Ausschusses für Verfassung und 
Verwaltungsreform:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Verfassung und Verwaltungsreform war mit der Aufgabe be
traut, die Verfassungs- und Rechtmäßigkeit der Drucksache 
246 a zu prüfen. Sie haben gemerkt, der Ausschuß hat dazu lange 
Zeit benötigt. Es war sehr schwer, sich auf die Rechtslage zu kon
zentrieren und die Emotionen aus der Diskussion herauszuhal
ten. Ich möchte versuchen, das Ergebnis der Ausschußarbeit zu
sammenzufassen.

Es handelt sich bei den Untersuchungen nicht um strafrechtli
che Sachverhalte. Zum zweiten gibt es grundsätzlich kein

rechtsstaatliches Prinzip, das den Urheber von gesellschaftlich 
zu mißbilligenden Handlungen vor der öffentlichen Benennung 
schützt, wenn ein öffentliches Interesse an der Aufklärung und 
Benennung besteht.

(Vereinzelt Beifall)

Dies ist in besonders hohem Maße bei Amtsträgern und Man
datsträgern gegeben.

Im Ausschuß haben sich 12 Abgeordnete für die Verfassungs
mäßigkeit der Drucksache 246a ausgesprochen; 6 Abgeordnete 
votierten gegen das vorgeschlagene Verfahren; 2 enthielten sich 
der Stimme.

(Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner :

Soweit der Bericht des Ausschusses. Ich sehe dazu keine Wort
meldungen. Dann ist dieser Bericht zustimmend zur Kenntnis 
genommen.

Wir können jetzt überlegen, wie wir weiter verfahren. Es ist 
jetzt die Frage: Wollten Sie den Antrag stellen? Er muß jetzt ge
stellt werden, wenn er gestellt werden soll.

(Unmutsäußerungen im Saal)

Einen ganz kleinen Moment mal. Die Geschäftsführer müßten 
sich darüber verständigen. Wir haben in der Runde einen Vor
schlag gehabt. Die Frage ist, wer ihn jetzt einbringt.

(Dr. Krause, CDU/DA: Es waren nicht alle da.)

Die waren nicht alle, ja. - Der Abgeordnete Krause hat das 
Wort.

Dr. Krause (CDU/DA):

Ich möchte hiermit den Antrag stellen, die Öffentlichkeit von 
der weiteren Beratung und dann auch der Diskussion um die Na
men auszuschließen. Ich sehe in der Entscheidung, die der Aus
schuß von der Rechts- und Verfassungssituation aus gegeben 
hat, die Möglichkeit, weiter zu verfahren, bitte aber in Anbe
tracht der Öffentlichkeit und dann auch der Betroffenen, deren 
Namen genannt werden, dies in einer geschlossenen Sitzung zu 
realisieren.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner :

Der Antrag auf geschlossene Sitzung muß gemäß unserer Ge
schäftsordnung in einer geschlossenen Sitzung behandelt wer
den. Wenn er dann abgelehnt werden sollte, wird die Öffentlich
keit wieder hergestellt.

(Frau Birthler, Bündnis 90/Grüne: Darf ich eine Rückfrage 
stellen?)

Eine Rückfrage dürfen Sie an den Einbringer stellen. Bitte.

(Frau Birthler, Bündnis 90/Grüne: Darf ich, Herr Krause?)

Herr Krause möchte nur eine Frage beantworten.

Frau Birthler (Bündnis 90/Grüne):

Sind Sie als Antragsteller sich darüber im klaren, daß, falls die
ser Antrag hier eine Mehrheit findet, viele der Betroffenen nicht 
die Möglichkeit haben, vor der Öffentlichkeit das, was sie zu ih
rer Angelegenheit zu sagen haben, was sie auch entlasten könn
te, öffentlich zur Verhandlung zu bringen?

(Beifall)
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